
Stand: 23.01.2019

Synopse - AZ: Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Nahversorgung Weiden-West GmbH // Stand: 01.09.2023

Synopse - AZ: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Teil C des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme eines textlichen Hinweises zu § 33 StVO.

Begründung: Die Ergänzung erfolgt im Hinblick auf die jeweiligen Hinweise in den Stellungnahmen des Staatlichen Bauamts und der Autobahn GmbH und betrifft die 

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Auswirkung: Keine, da nur Hinweis auf die bestehende Gesetzeslage.

Kein Hinweis enthalten.
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Nahversorgung Weiden-West GmbH // Stand: 01.09.2023

Synopse - AZ: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Teil C des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme eines textlichen Hinweises zum Verbot von Hochbauten, Aufschüttungen sowie Abgrabungen in den Anbauverbotszonen zur BAB 93 und St 2666.

Begründung: Ergänzung der gemäß § 9 FStrG bzw. Art. 23 BayStrWG von Gesetzes wegen grundsätzlich verbotenen Handlungen in den Anbauverbotszonen.

Auswirkung: Keine, da nur hinweisliche Darstellung der Gesetzeslage.

Kein Hinweis enthalten.



Stand: 23.01.2019

Synopse - AZ: Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Nahversorgung Weiden-West GmbH // Stand: 01.09.2023

Synopse - AZ: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Teil A des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Planzeichnung

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Anpassung der zeichnerischen Darstellung der Anbauverbotszone zur BAB 93 in Bezug zum Einfädelstreifen entlang der Christian-Seltmann-Straße und Aufnahme der 

Darstellung der Anbaubeschränkungszone zur BAB 93.

Begründung: Da nach Mitteilung des Fernstraßenbundesamts der Einfädelstreifen in die Anschlussstelle zur BAB 93 entlang der Christian-Seltmann-Straße als 

Bundesfernstraße gewidmet ist, war die hinweisliche Darstellung der Anbaubeschränkungszone zur BAB 93 entsprechend anzupassen.

Auswirkung: Aufgrund der veränderten Anbauverbotszonen liegen Teile des Gebäudes nunmehr in der Anbauverbotszone. Das Fernstraßenbundesamt hat hierfür am 

11.07.2023 eine Ausnahmegenehmigung nach § 9 Abs. 8 FStrG vom Bauverbot erteilt. 



Stand: 23.01.2019

Synopse - AZ: Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“
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Teil C des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme eines textlichen Hinweises zur Zustimmungspflicht für bauliche Anlagen innerhalb der Anbaubeschränkungszonen zur BAB 93 und St 2666.

Begründung: Ergänzung der gemäß § 9 FStrG bzw. Art. 23 BayStrWG von Gesetzes wegen zustimmungspflichtigen Handlungen in den Anbaubeschränkungszonen.

Auswirkung: Keine, da nur hinweisliche Darstellung der Gesetzeslage.

Kein Hinweis enthalten.
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Nahversorgung Weiden-West GmbH // Stand: 01.09.2023
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Teil C des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme eines textlichen Hinweises, dass Beleuchtungsanlagen die Verkehrsteilnehmer auf der BAB 93 und der St 2666 nicht blenden dürfen.

Begründung: Die Ergänzung erfolgt im Hinblick auf die jeweiligen Hinweis in den Stellungnahmen der Autobahn GmbH und des Staatlichen Bauamts und betrifft die 

Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den angrenzenden Straßen.

Auswirkung: Keine, da nur Ergänzung eines unverbindlichen Hinweises.

Kein Hinweis enthalten.
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Teil C des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme eines textlichen Hinweises, dass Oberflächenwasser nicht zur BAB 93 und zur St 2666 hin abgeleitet werden darf.

Begründung: Die Ergänzung erfolgt im Hinblick auf die jeweiligen Hinweise in den Stellungnahmen der Autobahn GmbH und des Staatlichen Bauamts. Sie dient der 

Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den angrenzenden Straßen.

Auswirkung: Keine, da nur Ergänzung eines unverbindlichen Hinweises.

Kein Hinweis enthalten.
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Nahversorgung Weiden-West GmbH // Stand: 01.09.2023

Synopse - AZ: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Teil C des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme eines textlichen Hinweises zur denkmalrechtlichen Meldepflicht.

Begründung: Die Ergänzung erfolgt im Hinblick auf den Hinweis in der Stellungnahmen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege betreffend die bestehenden 

denkmalrechtlichen Meldepflichten.

Auswirkung: Keine, da nur hinweisliche Darstellung der Gesetzeslage.

Kein Hinweis enthalten.
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Teil B des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Zeichnerische und textliche Festsetzungen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Festsetzung der Zulässigkeit von Einfriedungen zwecks Ermöglichung der Einzäunung des Plangebiets zur BAB 93 und zur St 2666 in verkehrstechnisch unbedenklicher 

baulicher Ausführung.

Begründung: Die Ergänzung der Festsetzung erfolgt im Hinblick auf die Stellungnahmen der Autobahn GmbH und des Staatlichen Bauamts und betrifft die bauliche und 

zugleich verkehrssichere Ausführung der Einfriedungen entlang der BAB 93 bzw. der St 2666.

Auswirkung: Durch die torlose Errichtung von Einfriedungen zu den Verkehrsflächen im Westen und Süden (wie sie im Vorhaben- und Erschließungsplan vorgesehen ist) wird 

ein ungehindertes Betreten der Fahrbahnen vom Plangebiet aus verhindert. Die Zaunanlagen sind zugleich unfallsicher auszuführen.

Keine Festsetzung enthalten.
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Teil C des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme eines textlichen Hinweises, dass das von der BAB 93 und von der St 2666 abfließende Oberflächenwasser nicht gestaut werden darf.

Begründung: Gemäß der Stellungnahme der Autobahn GmbH und des Staatlichen Bauamts darf die Entwässerung der BAB 93 bzw. der St 2666 durch die Planung nicht 

beeinträchtigt werden.

Auswirkung: Keine, da nur Ergänzung eines unverbindlichen Hinweises.

Kein Hinweis enthalten.
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Synopse - AZ: Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Nahversorgung Weiden-West GmbH // Stand: 01.09.2023
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Teil C des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme eines textlichen Hinweises, dass der jeweilige Straßenbaulastträger nicht für Schäden haftet, die durch die Einwirkung von Spritzwasser, Oberflächenwasser und 

Tausalz entstehen.

Begründung: Die Aufnahme erfolgt auf Wunsch der Autobahn GmbH bzw. des Staatlichen Bauamts im Hinblick auf die Auswirkungen des Straßenbetriebs neben dem 

Plangebiet.

Auswirkung: Keine, da nur Ergänzung eines unverbindlichen Hinweises.

Kein Hinweis enthalten.
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Teil C des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme eines textlichen Hinweises zur Behandlung des Niederschlagswassers vor Ort.

Begründung: Ergänzung eines Hinweises auf die rechtlichen (und technischen) Rahmenbedingungen der Entsorgung von Niederschlagswasser sowie Ergänzung eines 

Hinweises auf die Gefahren von Starkregenereignissen.

Auswirkung: Keine, da nur Ergänzung eines unverbindlichen Hinweises.

Kein Hinweis enthalten.
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Teil C des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme eines textlichen Hinweises zum vorsorgenden Bodenschutz.

Begründung: Die Aufnahme des Hinweises erfolgt auf die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts hin. Hiermit soll auf einen möglichst weitergehender Erhalt der 

Bodenfunktionen hingewirkt werden. Darüber hinaus gelten die gesetzlichen Vorgaben wie z. B. § 202 BauGB bereits von Gesetzes wegen.

Auswirkung: Keine, da nur Ergänzung eines unverbindlichen Hinweises.

Kein Hinweis enthalten.
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Teil B des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Zeichnerische und textliche Festsetzungen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Festsetzung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen zum Rodungszeitpunkt (Vermeidungsmaßnahme 1) und zur Errichtung eines Baumschutzzauns während der 

Bauarbeiten (Vermeidungsmaßnahme 2) gemäß der saP samt Lageplan. 

Begründung: Durch die Beschränkung des Zeitpunkts der Rodung / der Baufeldfreimachung wird einer möglichen Störung von Arten während der Brutzeit vorgebeugt. Mit 

dem Baumschutzzaun wird der Baumbestand im Nordwesten des Plangebiets sowie der unmittelbar an das Plangebiet angrenzende Baumbestand im Nordwesten und 

Südosten vor Beeinträchtigungen während der Bauzeit geschützt.

Auswirkung: Die Rodung / Baufeldfreimachung ist nur im Zeitraum von 01. Oktober bis 28. Februar zulässig. Die Bauarbeiten Im Plangebiet sind erst nach Errichtung eines 

Baumschutzzaunes entlang der umgebenden Bäume zulässig.

Keine Festsetzung enthalten.
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Teil A des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Planzeichnung

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

In der Planzeichnung entfällt die bisherige – bloß hinweisliche Darstellung – der geplanten Stellplätze.

Begründung: Die Darstellung der Stellplätze entfällt, da diese nach dem Bebauungsplan nicht verbindlich ist. Die konkret geplante Stellplatzanordnung ergibt sich aus dem 

Vorhaben- und Erschließungsplan.

Auswirkung: Keine, da nur Wegfall einer hinweislichen Darstellung. Die Lage der Stellplätze bleibt nach dem Vorhaben- und Erschließungsplan unverändert.
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Teil A des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Planzeichnung

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Anpassung der zeichnerischen Darstellung der Baugrenzen sowie der Anpassung der Überschreitungsregelung für Vordächer hierzu.

Begründung: Die zeichnerische Breite der Baugrenzen wird verringert, um zu große Unschärfen aufgrund des Maßstabs zu vermeiden. Die festgesetzte Ausnahmeregelung 

für Vordächer wird hinsichtlich ihres Umfangs konkretisiert und zugleich auf eine Überschreitung von 1,50 m verringert.

Auswirkung: Verringerung der Möglichkeit der Überschreitung der Baugrenzen durch Vordächer auf jeweils max. 1,50 m Tiefe gerechnet von der Baugrenze bei jeweils max. 

1,50 m Breite.
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Teil B des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Zeichnerische und textliche Festsetzungen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Anpassung der textlichen Festsetzung zur Zulässigkeit von (Neben-)Anlagen außerhalb der Baugrenzen sowie Ergänzung der Zulässigkeit von Anlagen zur Rückstauung und 

Versickerung von Niederschlagswasser.

Begründung: In den Flächen für Stellplätze, Einkaufswagenboxen und Nebenanlagen sind Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO nunmehr nur noch bis zu einer 

Gesamtfläche von 30,00 m² zulässig. Darüberhinaus sind zukünftig aber auch Anlagen zur Rückstauung und Versickerung von Niederschlagswasser zulässig, um etwa Rigolen 

oder Sickerschächte in diesen Flächen zu ermöglichen.

Auswirkung: Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind nunmehr bis zu einer Gesamtfläche von 30,00 m² in der Fläche für Stellplätze und Einkaufswagenboxen zulässig. 

Hierdurch sind etwa Müllcontainer oder dergleichen möglich, jedoch nur flächenmäßig beschränkt. Anlagen zur Rückstauung und Versickerung von Niederschlagswasser wie 

Mulden, Sickerschächte oder Rigolen sind entsprechend der aktuellen Entwässerungsplanung auch außerhalb der Baugrenze in der Fläche für Stellplätze und 

Einkaufswagenboxen zulässig.



Stand: 23.01.2019

Synopse - AZ: Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Nahversorgung Weiden-West GmbH // Stand: 01.09.2023

Synopse - AZ: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Teil A des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Planzeichnung

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Ausweitung des Umgriffs auf die (bisherigen) Restflächen der Grundstück FlNrn. 1253/2, 1252/2 und 1252/11 und Aufnahme als Flächen nach § 12 Abs. 4 BauGB.

Begründung: Die Restflächen der Grundstücke FlNrn. 1253/2, 1252/2 und 1252/11 werden als Flächen nach § 12 Abs. 4 BauGB (sog. Einbeziehungsflächen) nunmehr auch 

in den Umgriff des Bebauungsplans aufgenommen. Diese sind insoweit nicht Teil des Vorhaben- und Erschließungsplans, werden jedoch aus städtebaulichen Grünen, hier um 

einerseits eine Deckungsgleichheit mit dem Umgriff des bestehenden Bebauungsplans Nr. 182 in der Fassung der 1. Änderung zu erreichen und andererseits umd

Baumschutzfestsetzungen treffen zu können, mitaufgenommen.

Auswirkung: Die aufgenommenen Flächen werden ebenso als Sondergebiet ausgewiesen. Eine bauliche Nutzung der Flächen ist nach dem Vorhaben- und 

Erschließungsplan aktuell nicht vorgesehen. Der auf den Flächen befindliche bestehende Baum wird als zu erhaltend festgesetzt.
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Teil B des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Zeichnerische und textliche Festsetzungen

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Konkretisierung und Ergänzung der grünordnerischen Festsetzungen, insb. Präzisierung der Sickerfähigkeit der Stellplatzbeläge und der Pflanzbindungen.

Begründung: Die Festsetzungen zur Grünordnung waren aufgrund der Anpassung des Plangebiet und des zwischenzeitlich höheren Detailierungsgrads der Planung 

anzupassen. Infolge der Ausweitung der Geltungsbereich war der bisher im Nordwesten außerhalb des Plangebiets gelegene Baum als zu erhaltender Baum festzusetzen. 

Hinsichtlich der Dachbegrünung war aufgrund der Vordächer des Vorhabens klarzustellen, dass diese sich nur auf Hauptdächer bezieht. Im Übrigen wurde die Festsetzungen 

redaktionell geschärft.

Auswirkung: Der Baum im Nordwesten des Plangebiets auf der nunmehr einbezogenen Fläche (§ 12 Abs. 4 BauGB) ist zu erhalten. 

Nebendächer sind nicht mehr zwingend zu begrünen, da für diese eine wirtschaftlich sinnvolle und bautechnische machbare Dachbegrünung regelmäßig nicht in Betracht 

kommt.
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Vorhaben- und Erschließungsplan

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Ergänzung der Beleuchtungsstandorte im Vorhaben- und Erschließungsplan.

Begründung: Die Ergänzung erfolgt im Hinblick auf die nähere Bestimmung der Auswirkungen der Beleuchtung auf die angrenzende BAB 93 und die St 2666, wie sie für die 

Ausnahmegenehmigung des Fernstraßenbundesamts hin aufgrund der Prüfung etwaiger Blendeffekte erforderlich war. 

Auswirkung: Die Standorte der Parkplatzbeleuchtungsanlagen werden nunmehr durch den Vorhaben- und Erschließungsplan konkret (und damit verbindlich) vorgebeben. 

Auswirkungen für die Umgebung sind hiermit nicht verbunden.
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Vorhaben- und Erschließungsplan

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Ergänzung einer Einzäunung zur BAB 93 und der St2666 im Vorhaben und Erschließungsplan. 

Der Planausschnitt zeigt beispielhaft den südlichen Ausschnitt des Vorhabengrundstücks. Die Einzäunung erfolgt entlang gesamten Grundstückgrenze des 

Vorhabengrundstücks zur BAB 93 und zur ST2666. 

Begründung: Mit der Einzäunung entlang der Grundstücksgrenzen mit der BAB 93 bzw. der St 2666 wird den Stellungnahmen der Autobahn GmbH bzw. dem Staatlichen 

Bauamt nachgekommen, um ein unbefugtes Betreten der Fahrbahnen vom Plangebiet aus zu unterbinden.

Auswirkung: Das Plangebiet wird entlang seiner südlichen und westlichen Grenze vollständig torlos eingezäunt, so dass ein ungehindertes Betreten der Fahrbahnen nicht 

möglich ist.
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Vorhaben- und Erschließungsplan

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Aufnahme einer zeitlichen Begrenzung der Beleuchtung der Werbestelen im Vorhaben und Erschließungsplan

Begründung: Durch die Beschränkung der Beleuchtungszeiten der Werbestelen an Ein- bzw. Ausfahrt wird eine Beeinträchtigung die angrenzenden Wohnnutzung zur 

Nachtzeit vermieden.

Auswirkung: Die Beleuchtung der Werbestelen an den Ein- bzw. Ausfahrten zur Tachauer Straße ist nur in der Tagzeit von 06:00 bis 22:00 Uhr zulässig.



Stand: 23.01.2019

Synopse - AZ: Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Nahversorgung Weiden-West GmbH // Stand: 01.09.2023

Synopse - AZ: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 26 182 Ä3 „Tachauer Straße, Nahversorgung“

Teil A des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - Planzeichnung

Fassung vom 18.06.2021 Fassung vom 01.09.2023

Vorgenommene Änderung: 

Darstellung der im B-Planumgriff enthaltenen Teilfläche der Tachauer Straße (Teilfläche FlNr. 1404) als Fläche gem. § 12 Abs. 4 BauGB.

Begründung: Die Teilfläche der Tachauer Str. (FlNr. 1404) wird als Flächen nach § 12 Abs. 4 BauGB (sog. Einbeziehungsflächen) in den Umgriff des Bebauungsplans 

aufgenommen. Diese ist somit nicht Teil des Vorhaben- und Erschließungsplans. Die Einbeziehung dient der Regelung des Anschlusses an diese, soweit hier ergänzende 

Erschließungsmaßnahmen erforderlich sind. 

Auswirkung: Die aufgenommene Fläche wird als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen, was ihrer heutigen Nutzung entspricht.


